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1. Kou fu latwesen.

Dem Kaiserlichen Konsul Bormann in Santos ist auf Grund des § 1 des Gesetzes vom 4. Mai 1870
für seinen Amtsbezirk die Ermächtigung erteilt worden, bürgerlich gültige Eheschließungen von Reichs-
angehörigen vorzunehmen und die Geburten, Heiraten und Sterbefälle von solchen zu beurkunden.

Dem bei dem Kaiserlichen Generalkonsulat in Barcelona beschäftigten Vizekonsul von Hedemann ist
auf Grund des § 1 des Gesetzes vom 4. Mai 1870 die Ermächtigung erteilt worden, in Vertretung
des Kaiserlichen Generalkonsuls bürgerlich gültige Eheschließungen von Reichsangehörigen vorzunehmen
und die Geburten, Heiraten und Sterbefälle von solchen zu beurkunden.

Dem mit, der Vertretung des Kaiserlichen Konsuls in Sao Paulo beauftragten früheren Konsul Trost
ist auf Grund des § 1 des Gesetzes vom 4. Mai 1870 für den Amtsbezirk des Konsulats die
Ermächtigung erteilt worden, bürgerlich gültige Eheschließungen von Reichsangehörigen vorzunehmen
und die Geburten, Heiraten und Sterbefälle von solchen zu beurkunden.

Den Königlich Spanischen Vizekonsuln in Magdeburg und Saarbrücken, Wilhelm Steffen-Schick
bezw. Wilhelm Steffen-Reißdorf, ist namens des Reichs das Exequatur erteilt worden.
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